
z
Die Neuregelungen auf einen Blick

z Schaffung eines neuen Pauschalierungstatbestands für geldwerte
Vorteile im Zusammenhang mit der Überlassung oder Bezuschus-
sung der Aufwendungen von Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge
oder Hybridelektrofahrzeuge durch Einfügung einer neuen Nr. 6 in
Abs. 2 Satz 1.

z Fundstelle: Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität
im Straßenverkehr v. 7.11.2016 (BGBl. I 2016, 2498;
BStBl. I 2016, 1211).

§ 40

Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346),
zuletzt geändert Gesetz v. 7.11.2016 (BGBl. I 2016, 2498; BStBl. I 2016, 1211)

(1) unverändert

(2) 1Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent erheben, soweit er
1. bis 4. unverändert
5. Satz 1 unverändert 2Das Gleiche gilt für Zuschüsse des Arbeitgebers,

die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu den Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers für die Internetnutzung gezahlt werden;

6. den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn unentgeltlich oder verbilligt die Ladevorrichtung für Elektro-
fahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge imSinne des § 6 Absatz 1
Nummer 4 Satz 2 zweiter Halbsatz übereignet. 2Das Gleiche gilt
für Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers
für den Erwerb und die Nutzung dieser Ladevorrichtung gezahlt
werden.

Sätze 2 und 3 unverändert

(3) unverändert
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§ 52

Anwendungsvorschriften

idF des EStG v. 8.12.2010 (BGBl. I 2010, 1768; BStBl. I 2010, 1394),
zuletzt geändert durch Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im

Straßenverkehr v. 7.11.2016 (BGBl. I 2016, 2498; BStBl. I 2016, 1211)

…

(37c) § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 in der am 17. November 2016 geltenden Fassung
ist erstmals anzuwenden auf Vorteile, die in einemnach dem31. Dezember 2016 enden-
den Lohnzahlungszeitraum oder als sonstige Bezüge nach dem 31. Dezember 2016
zugewendet werden, und letztmals anzuwenden auf Vorteile, die in einem vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Lohnzahlungszeitraum oder als sonstige Bezüge vor dem 1. Ja-
nuar 2021 zugewendet werden.
…

Autor: Dr. Klaus J.Wagner, Vors. Richter am FG, Düsseldorf
Mitherausgeber: MichaelWendt, Vors. Richter am BFH, München

Kompaktübersicht

Inhalt der Änderung: Mit der Einfügung der Nr. 6 in Abs. 2 Satz 1 ist ein
neuer Pauschalierungstatbestand geschaffen worden. Pauschalierungs-
fähig sind die geldwerten Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten
Übereignung einer Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder Hybridelek-
trofahrzeuge iSd. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Halbs. 2 sowie die Zuschüsse zu
den Aufwendungen des ArbN für den Erwerb und die Nutzung dieser Lade-
vorrichtung. In beiden Fällen muss die Zuwendung zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Der Pauschsteuersatz beträgt 25 %. Die
Steuer hat der ArbG gem. Abs. 3 Satz 1 zu übernehmen. In der gesetzes-
technischen Ausgestaltung ist die Regelung an die Terminologie des Pau-
schalierungstatbestands der Nr. 5 angelehnt. Es handelt sich um eine po-
litisch motivierte Lenkungsnorm, die Teil eines Gesetzespakets zur stl.
Förderung der Elektromobilität ist. Um eine möglichste zeitnahe Anreizwir-
kung zu schaffen, ist die Begünstigung zunächst bis 2020 befristet
(BTDrucks. 18/8828).

Rechtsentwicklung:

▸zur Gesetzesentwicklung bis 2015 s. § 40 Anm. 2.
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▸Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßen-
verkehr v. 7.11.2016 (BGBl. I 2016, 2498; BStBl. I 2016, 1211): Die Rege-
lung des Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 wird in die Vorschrift eingefügt. Es handelt sich
um eine „echte“ Neuregelung und damit um die Schaffung eines neuen
Pauschalierungstatbestands.

Zeitlicher Anwendungsbereich: Die Änderung ist nach Art. 3 des Geset-
zes zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr am
Tage nach der Verkündung in Kraft getreten (7.11.2016). Sie findet nach § 52
Abs. 37c erstmals Anwendung auf Vorteile, die in einem nach dem 31.12.
2016 endenden Lohnzahlungszeitraum oder als sonstige Bezüge nach
dem 31.12.2016 zugewendet werden. Die Regelung ist letztmals anzuwen-
den auf Vorteile, die in einem vor dem 1.1.2021 endenden Lohnzahlungs-
zeitraum oder als sonstige Bezüge vor dem 1.1.2021 zugewendet werden.

Grund und Bedeutung der Änderungen: Die Einführung der Pauschalie-
rungsmöglichkeit für geldwerte Vorteile aus der unentgeltlichen oder ver-
billigten Übereignung der Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder Hy-
bridelektrofahrzeuge und für die Bezuschussung von Aufwendungen des
ArbN für dessen private Ladestation hat ausschließlich politischen Hinter-
grund. Es soll im Rahmen eines Gesamtpakets mit verschiedenen stl. Ver-
günstigungen die Elektromobilität auch bei ArbN gefördert werden. Der Ge-
setzgeber hat damit eine sachlich fragwürdige weitere Subvention
bestimmter Technologien und Industriezweige geschaffen. Die Pauschalie-
rungsmöglichkeit soll die rasche Verbreitung der Elektromobilität beim
ArbN fördern (BTDrucks. 18/8828). Dem liegt ersichtlich der Gedanke zu-
grunde, ArbG und ArbN dazu zu veranlassen, zusätzliche Lohnbestandteile,
wie zB Sonderzahlungen, zweckbestimmt zu nutzen. Dass die Pauschalie-
rungsmöglichkeit nur für zusätzliche Zuwendungen eröffnet ist und eine
Entgeltumwandlung ausgeschlossen ist, läuft dem beabsichtigten Förder-
zweck zuwider, entspricht aber der systematischen Ausgestaltung der
Norm, die in ihrer Struktur der vergleichbaren Regelung der Nr. 5 nachgebil-
det ist.

Da die Pauschalierungsmöglichkeit sich ausschließlich auf die Ladevor-
richtungen beschränkt, handelt es sich nur um eine flankierende Maßnah-
me. Es wird faktisch vorausgesetzt, dass demArbN ein Elektrofahrzeug oder
ein Hybridelektrofahrzeug zur Verfügung steht. Dies kann sowohl ein eige-
nes als auch ein vom ArbG überlassenes Fahrzeug sein. Allerdings ist das
Vorhandensein eines Fahrzeugs nicht Tatbestandsvoraussetzung für die
Pauschalierung.
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Die Änderung im Detail

n Absatz 2 Nr. 6 (Pauschalisierung von Vorteilen aus der Überlas-
sung oder Bezuschussung von Ladevorrichtungen)

Begünstigter Personenkreis: Wie bei den anderen Tatbeständen des
§ 40 ist die Pauschalierung nur bei Zuwendungen an ArbN möglich. Die
LStPauschalierung ist sowohl bei unbeschränkt als auch bei beschränkt
stpfl. ArbN möglich; bei Letzteren können damit auch außerhalb des Bun-
desgebiets belegene Ladevorrichtungen begünstigt werden.

Pauschalierungswahlrecht des Arbeitgebers: Die Pauschalierung
„kann“ durch den ArbG erfolgen. Auch in den Fällen von Nr. 6 steht dem
ArbG damit ein Pauschalierungsrecht zu. Eines Antrags oder einer Geneh-
migung bedarf es wie in den anderen Pauschalierungsfällen des Abs. 2
nicht (s. § 40 Anm. 32). Auch gegenüber dem ArbN ist der ArbG – unbe-
schadet eventueller zivilrechtl. Abreden – nach strechtl. Grundsätzen nicht
zu einer Durchführung des Pauschalierungsverfahrens verpflichtet.

Verhältnis zu § 3 Nr. 46: Die StBefreiung des § 3 Nr. 46 umfasst die Vorteile
aus der Möglichkeit, Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge an be-
trieblichen ortsfesten Ladevorrichtungen oder zur privaten Nutzung überlas-
senen betrieblichen Ladevorrichtungen zu laden, einschließlich des Lade-
stroms. Die Pauschalierungsmöglichkeit umfasst die Übereignung oder die
Bezuschussung einer arbeitnehmereigenen Ladevorrichtung, allerdings
ohne den Ladestrom. Das bedeutet: Die Vorteile aus der Lademöglichkeit
an betrieblichen Ladevorrichtungen bleiben in voller Höhe stfrei. Dies gilt
auch, wenn der ArbG die Ladevorrichtung dem ArbN zur Nutzung überlas-
sen hat, sich diese also zB auf dessen Grundstück befindet, sofern diese
weiter dem ArbG zuzurechnen ist (= betriebliche Einrichtung). Demgegen-
über ist die Übereignung bzw. Bezuschussung von arbeitnehmereigenen
Ladevorrichtungen als Arbeitslohn zu qualifizieren, für den „lediglich“ die
Pauschalierungsmöglichkeit eröffnet ist. Die Nutzungsüberlassung einer
betrieblichen Ladevorrichtung kann also stl. günstiger sein als die Übereig-
nung oder Bezuschussung einer arbeitnehmereigenen Ladevorrichtung.

Verhältnis zu § 8 Abs. 2 Satz 2 iVm. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2: Die Pauscha-
lierungsmöglichkeit besteht unabhängig davon, ob dem ArbN vom ArbG
ein Fahrzeug überlassen wird, für das nach § 8 Abs. 2 Satz 2 iVm. § 6 Abs. 1
Nr. 4 Satz 2 die private Nutzungsmöglichkeit zu versteuern ist.

Verhältnis zu § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4: Die Vorteile aus der Überlassung
oder Bezuschussung der Ladevorrichtung mindern die Entfernungspau-
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schale für die Wege des ArbN zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht.
Das Gesetz sieht eine Anrechnung nicht vor.

Tatbestandsvoraussetzungen der Pauschalierung nach Abs. 2 Satz 1
Nr. 6:

▸Sachbezüge (Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 Satz 1): In der ersten Tatbestands-
alternative erfasst die Vorschrift Sachbezüge, nämlich die unentgeltliche
oder verbilligte Übereignung von Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge
oder Hybridelektrofahrzeuge.

▹▹Elektrofahrzeug oder Hybridelektrofahrzeug: Für die Begriffsbestim-
mung verweist Nr. 6 auf die Legaldefinition des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2
Halbs. 2. Elektrofahrzeuge sind Kfz., die ausschließlich mit Elektromoto-
ren angetrieben werden, die ihre Antriebsenergie ganz oder überwie-
gend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern
oder emissionsfreien Energiewandlern speisen. In der Regel wird es
sich um E-Fahrzeugemit Akkumulatoren handeln. Hybridelektrofahrzeug
ist ein Fahrzeug, das die Energie aus einem Betriebskraftstoff und einer
Speichereinrichtung für elektrische Energie bezieht; es muss extern auf-
ladbar sein. Ob ein Fahrzeug die Voraussetzungen für die Qualifikation
als Elektrofahrzeug oder Hybridelektrofahrzeug erfüllt, richtet sich nach
den Kodierungen in Feld 10 (Elektrofahrzeug Ziffer 0004 und 0015; Hy-
bridelektrofahrzeug Ziffer 0016 bis 0019 und 0025 bis 0031) der Zulas-
sungsbescheinigung des Fahrzeugs. Elektrofahrräder sind begünstigt,
wenn sie verkehrsrechtl. als Kfz. einzuordnen sind (BMF v. 5.6.2014 –
IV C 6 - S 2177/13/10002, BStBl. I 2014, 835; BMF v. 14.12.2016 – IV C 5
- S 2334/14/10002 - 03, 2016/1120002, BStBl. I 2016, 1446; s. § 6
Anm. 810).

▹▹Ladevorrichtung ist die gesamte Ladeinfrastruktur einschließlich des Zu-
behörs sowie die in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistun-
gen. Dazu zählen neben der Ladestation der Aufbau, die Installation und
die Inbetriebnahme der Ladevorrichtung sowie die für die Inbetrieb-
nahme notwendigen Vorarbeiten wie das Verlegen eines Starkstrom-
kabels (BMF v. 14.12.2016 – IV C 5 - S 2334/14/10002 - 03, 2016/1120002,
BStBl. I 2016, 1446, Tz. 20). Diese – vom BMF als beispielhaft – bezeich-
nete Aufzählung ist nicht abschließend. Im Erg. dürfte zur Ladevorrichtung
alles gehören, was zur Inbetriebnahme und Nutzung als technische In-
frastruktur erforderlich ist. Auch die Übernahme von Wartung und Betrieb
der Vorrichtung gehört nach Ansicht des BMF zur Ladevorrichtung. Das
ist zweifelhaft, da das Gesetz nur auf die Übereignung der Vorrichtung
abstellt. Der geldwerte Vorteil durch Übernahme der laufenden Kosten
einer dem ArbN übereigneten Ladevorrichtung ist aber als Bezuschus-
sung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 Satz 1 pauschalierungsfähig (im Erg. eben-
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so: BMF v. 14.12.2016 – IV C 5 - S 2334/14/10002 - 03, 2016/1120002,
BStBl. I 2016, 1446, Tz. 24).

▹▹Unentgeltliche oder verbilligte Übereignung der Ladevorrichtung: Der
ArbN muss Eigentümer der Ladevorrichtung werden. Bei unentgeltlicher
Übereignung lässt die FinVerw. (BMF v. 14.12.2016 – IV C 5 - S 2334/14/
10002 - 03, 2016/1120002, BStBl. I 2016, 1446, Tz. 23) zu, dass als Be-
messungsgrundlage der pauschalen LSt die Aufwendungen des ArbG
für den Erwerb der Ladevorrichtung – einschließlich der der Errichtung
zuzurechnenden Kosten – angesetzt werden können. Verbilligt ist die
Überlassung, wenn die vom ArbN selbst zu tragenden oder dem ArbG
zu erstattenden Aufwendungen unter den Aufwendungen des ArbG blei-
ben. Bemessungsgrundlage der pauschalen LSt ist die Differenz zwi-
schen dem Gesamtaufwand der Ladevorrichtung und dem vom ArbN
gezahlten Anteil. Da die Norm ausschließlich an die Übereignung an-
knüpft, ist eine Pauschalierung nicht möglich, wenn der ArbG dem
ArbN die Ladevorrichtung zeitweise unentgeltlich oder verbillig überlässt
(BMF v. 14.12.2016 – IV C 5 - S 2334/14/10002 - 03, 2016/1120002,
BStBl. I 2016, 1446, Tz. 22); dann kommt allerdings StFreiheit nach § 3
Nr. 46 in Betracht.

▸Zuschüsse (Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 Satz 1): Pauschalierungsfähig sind
nach Satz 2 Zuschüsse zu den Aufwendungen des ArbN für den Erwerb
und die Nutzung der Ladevorrichtung.

▹▹Begünstige Aufwendungen sind die AK für die Ladevorrichtung, ein-
schließlich der der Errichtung zuzurechnenden Kosten. Die Gewährung
des Zuschusses kann durch Auszahlung des Zuschussbetrags an den
ArbN erfolgen. Unschädlich dürfte auch sein, wenn der ArbG den Zu-
schussbetrag im Wege eines abgekürzten Zahlungsweges unmittelbar
an den Lieferanten der Ladevorrichtung zahlt. Zu den Aufwendungen für
die Nutzung der Ladevorrichtung gehören die Wartungs- und Betriebs-
kosten, einschließlich etwaiger Grundgebühren für Leitungen und Zähler.
Die Ladestromkosten sollen nicht zu den Aufwendungen für die Nutzung
der Ladevorrichtung gehören (BMF v. 14.12.2016 – IV C 5 - S 2334/14/
10002 - 03, 2016/1120002, BStBl. I 2016, 1446, Tz. 24). Übernimmt der
ArbG auch die Ladestromkosten, ist dies ein geldwerter Vorteil und der
Arbeitslohn, der indes nicht nach Nr. 6 pauschal versteuert werden kann.
Auch die StBefreiung nach § 3 Nr. 46 dürfte ausscheiden, da die StBefrei-
ung nur die Vorteile für das Aufladen an betrieblichen Ladevorrichtungen
umfasst.

▹▹Bemessungsgrundlage ist die Höhe des vom ArbG gewährten Zuschus-
ses. Pauschale Zuschüsse des ArbG für die Nutzung einer privaten Lade-
vorrichtung des ArbN können pauschal besteuert werden, wenn die Auf-
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wendungen für die Nutzung regelmäßig wiederkehren (zB Zählerkosten).
Voraussetzung ist, dass der ArbN die entstandenen Aufwendungen für
einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten im Einzelnen nach-
weist. Die Pauschalierung auf Grundlage des so ermittelten Betrags ist
grds. so lange zulässig, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern (BMF
v. 14.12.2016 – IV C 5 - S 2334/14/10002 - 03, 2016/1120002, BStBl. I
2016, 1446, Tz. 26). Insoweit ist der ArbN zur Mitwirkung und Mitteilung
verpflichtet.

▸Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohnmüssen die Leis-
tungen des ArbG oder die Zuschüsse gewährt werden. Bei einer Barlohn-
umwandlung ist eine Pauschalierung ausgeschlossen (R 3.33 Abs. 5 LStR).

Rechtsfolgen der Pauschalierung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 5:

▸Der Pauschsteuersatz beträgt 25 %.

▸Übernahme der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber: Infolge der Pau-
schalierung hat der ArbG die pauschale LSt zu übernehmen; er wird
Schuldner der pauschalen LSt. Bei der Veranlagung des ArbN und beim
LStJahresausgleich bleiben die Einkünfte außer Betracht (Abs. 3; s. § 40
Anm. 51 ff.).
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